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Veranstaltung 12.12.2019 - Rückblick

• Planungsrechtlicher Vorhabensbegriff

• Zulässigkeit von Vorhaben

o § 30 (Bebauungsplan)

o § 34 (Im Zusammenhang bebauter Ortsteil)

o § 35 Außenbereich

o Ausnahmen und Befreiungen

• Arten von Bauleitplänen

• Flächennutzungsplan (Wirkung gegenüber Bürger*innen, Inhalte etc.)

• Arten von Bebauungsplänen

• Zu berücksichtigende Belange

• Abwägungsgebot
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§ 1 Abs. 3 Anlass für Aufstellung

Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die 

Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein 

Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019



Quelle: Stadt Leipzig, Planungsamt

Aufstellungsverfahren

Die Vorschriften dieses 

Gesetzbuchs über die 

Aufstellung von 

Bauleitplänen gelten auch 

für ihre Änderung, 

Ergänzung und 

Aufhebung. (§1 Abs.8 

BauGB)
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§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne

(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung 

aufzustellen. Der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich 

bekannt zu machen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die 

Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu 

bewerten.

. . . . . 

(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 

und § 1a wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und 

in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; …..

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 

eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des 

Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf 

Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und bewerteten 

Belange des Umweltschutzes

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der 

Begründung.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit (1.Schritt)

"Frühzeitige Bürgerbeteiligung"

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 

Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Auch Kinder und 

Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der 

Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, wenn

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das 

Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt 

oder

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage 

erfolgt sind.

An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 

auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit (2.Schritt)

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach 

Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 

Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung 

sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 

sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf 

hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden 

können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Die nach §

4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Auslegung benachrichtigt werden. Die 

fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist 

mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen 

gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen 

Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das 

Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist 

ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 

Absatz 2 sind die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der 

Gemeinde beizufügen.
Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 4 Beteiligung der Behörden

(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, sind …. zu unterrichten und zur Äußerung 

auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 

Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das Verfahren 

nach Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, …. zum Planentwurf und der Begründung ein. Sie haben ihre 

Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben, ….. In den Stellungnahmen 

sollen sich die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf ihren 

Aufgabenbereich beschränken; sie haben auch Aufschluss über von ihnen 

beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen sowie 

deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. Verfügen sie über Informationen, 

die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, 

haben sie diese Informationen der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019

(3) …..
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§ 4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung

(1) …..

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Absatz 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4 Absatz 

1, die Auslegung nach § 3 Absatz 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 

nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4 Absatz 2 

geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen erneut 

einzuholen. Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder 

ergänzten Teilen abgegeben werden können; …. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur 

Stellungnahme kann angemessen verkürzt werden. Werden durch die Änderung oder 

Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann die 

Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene 

Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

beschränkt werden.

(4) Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach § 3 

Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet einzustellen und ….

(6) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 

rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 

müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. Satz 1 

gilt für in der Öffentlichkeitsbeteiligung ….. 

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 4b Einschaltung eines Dritten

Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des 

Bauleitplanverfahrens die Vorbereitung und Durchführung von 

Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a einem Dritten übertragen. Sie 

kann einem Dritten auch die Durchführung einer Mediation oder eines 

anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung übertragen.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 6 Genehmigung des Flächennutzungsplans /

§ 10 Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des 

Bebauungsplans

§ 10 (1) Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung.

(2) Bebauungspläne nach § 8 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 bedürfen der 

Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. …..

(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, …., der Beschluss des Bebauungsplans durch die 

Gemeinde ist ortsüblich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung und der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über 

den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 

wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der 

Bebauungsplan in Kraft. …..

§ 6 (1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung wird 

der Flächennutzungsplan wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan, die Begründung und 

die zusammenfassende Erklärung nach § 6a Absatz 1 einsehen und über deren Inhalt Auskunft 

verlangen.

(6) ….

(2) – (4)  …..

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der 

Planaufstellung

(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist, ist 

ein Vorhaben zulässig, wenn

1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2 und § 4a 

Absatz 2 bis 5 durchgeführt worden ist,

2. anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans 

nicht entgegensteht,

3. der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnachfolger schriftlich 

anerkennt und

4. die Erschließung gesichert ist.

(2) In Fällen des § 4a Absatz 3 Satz 1 kann vor der erneuten Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung ein Vorhaben zugelassen werden, wenn sich die vorgenommene 

Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanentwurfs nicht auf das Vorhaben auswirkt und 

die in Absatz 1 Nummer 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Wird ein Verfahren nach § 13 oder § 13a durchgeführt, kann ein Vorhaben vor Durchführung 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zugelassen werden, wenn die in Absatz 1 

Nummer 2 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind. Der betroffenen Öffentlichkeit 

und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist vor Erteilung der 

Genehmigung Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben, 

soweit sie dazu nicht bereits zuvor Gelegenheit hatten.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - § 8 (2) – (4)

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Ein Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan 

ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen.

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines 

Bebauungsplans kann gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, 

geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor 

dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der 

Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen 

Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird.

(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben 

werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe 

es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen 

Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger 

Bebauungsplan). ….

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - §13 

(Vereinfachtes Verfahren) - Voraussetzungen

(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die Grundzüge 

der Planung nicht berührt oder wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in 

einem Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren 

Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert oder 

enthält er lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a oder Absatz 2b, kann die 

Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht 

vorbereitet oder begründet wird,

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen und

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 

§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - §13 

(Vereinfachtes Verfahren) - "Vereinfachungen"

(2) Im vereinfachten Verfahren kann

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 

abgesehen werden,

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist 

gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Absatz 2 durchgeführt werden,

3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach §

4 Absatz 2 durchgeführt werden.

Wird nach Satz 1 Nummer 2 die betroffene Öffentlichkeit beteiligt, gilt die Hinweispflicht des § 3 

Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 entsprechend.

(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, von dem 

Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei 

der Beteiligung nach Absatz 2 Nummer 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer 

Umweltprüfung abgesehen wird.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - §13a 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) - Voraussetzungen

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 

oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann 

im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten 

Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 

Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von 

insgesamt

1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in 

einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 

mitzurechnen sind, oder

2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer 

überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten 

Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine 

erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung zu 

berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind 

an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen.

…… Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die 

Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung …. unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch 

ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter oder …. .

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - §13a 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) - "Vereinfachungen" I

(2) Im beschleunigten Verfahren

1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 

Satz 1 entsprechend;

2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans 

abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 

oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des 

Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist 

im Wege der Berichtigung anzupassen;

3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung 

von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur 

Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener 

Weise Rechnung getragen werden;

4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der 

Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 

Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - §13a 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) - "Vereinfachungen" II

(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren 

ist ortsüblich bekannt zu machen,

1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufgestellt 

werden soll, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 

einschließlich der hierfür wesentlichen Gründe, und

2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann 

und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur 

Planung äußern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung und 

Erörterung im Sinne des § 3 Absatz 1 stattfindet

……

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Potentielle Verfahrensbeschleunigungen - § 13b -

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das 

beschleunigte Verfahren

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne 

mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 

10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 

Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach 

Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; 

der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 31. Dezember 2021 

zu fassen.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Verordnung 

über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung - BauNVO)

1. Abschnitt: Art der baulichen Nutzung

2. Abschnitt: Maß der baulichen Nutzung

3. Abschnitt: Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

4. Abschnitt – weggefallen

5. Abschnitt: Überleitungs- und Schlussvorschriften
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1. Abschnitt: Art der baulichen Nutzung

§ 1 Allgemeine Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete

(1) Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorgesehenen 

Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung 

(Bauflächen) dargestellt werden als

1. Wohnbauflächen (W)

2. gemischte Bauflächen (M)

3. gewerbliche Bauflächen (G)

4. Sonderbauflächen (S).

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(2) Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach 

der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 

dargestellt werden als 

1. Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

2. reine Wohngebiete (WR) 

3. allgemeine Wohngebiete (WA) 

4. besondere Wohngebiete (WB) 

5. Dorfgebiete (MD) 

6. Mischgebiete (MI) 

7. urbane Gebiete (MU) 

8. Kerngebiete (MK) 

9.Gewerbegebiete (GE)

10. Industriegebiete (GI)

11. Sondergebiete (SO).

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(3) Im Bebauungsplan können die in Absatz 2 bezeichneten 

Baugebiete festgesetzt werden. Durch die Festsetzung werden 

die Vorschriften der §§ 2 bis 14 Bestandteil des 

Bebauungsplans, soweit nicht auf Grund der Absätze 4 bis 10 

etwas anderes bestimmt wird. Bei Festsetzung von 

Sondergebieten finden die Vorschriften über besondere 

Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 10 keine Anwendung; 

besondere Festsetzungen über die Art der Nutzung können 

nach den §§ 10 und 11 getroffen werden.

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Baugebietstypen

§ 2 Kleinsiedlungsgebiete

§ 3 Reine Wohngebiete

§ 4 Allgemeine Wohngebiete

§ 4a Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Wohnnutzung (besondere 

Wohngebiete)

§ 5 Dorfgebiete

§ 6 Mischgebiete

§ 6a Urbane Gebiete

§ 7 Kerngebiete

§ 8 Gewerbegebiete

§ 9 Industriegebiete

§ 10 Sondergebiete, die der Erholung dienen

§ 11 Sonstige Sondergebiete

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 4 Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(= "Zweckbestimmung")

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

Beispiel 

für  Regelung der Zulässigkeit von Nutzungen

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(4) Für die in den §§ 4 bis 9 bezeichneten Baugebiete können im 

Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen 

werden, die das Baugebiet

1. nach der Art der zulässigen Nutzung,

2. nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen 

Bedürfnissen und Eigenschaftengliedern. 

Die Festsetzungen nach Satz 1 können auch für mehrere 

Gewerbegebiete einer Gemeinde im Verhältniszueinander getroffen 

werden; dies gilt auch für Industriegebiete. Absatz 5 bleibt unberührt.

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019

MI –

§ 6 BauNVO

Gewerbebetriebe, die das Wohnen 

nicht wesentlich stören

Gewerbebetriebe, die das Wohnen 

nicht wesentlich stören / 

Wohngebäude

Wohngebäude

Flexibilisierung der zulässigen Nutzung I
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Flexibilisierung der zulässigen Nutzung II

(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten 

von Nutzungen, die nach den §§ 2 bis 9 sowie 13 und 13a allgemein 

zulässig sind, nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen 

werden können, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets 

gewahrt bleibt.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass alle oder einzelne 

Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 vorgesehen 

sind,

1. nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden oder

2. in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine 

Zweckbestimmung des Baugebietsgewahrt bleibt.

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(7) In Bebauungsplänen für Baugebiete nach den §§ 4 bis 9 kann, wenn 

besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des 

Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass in bestimmten Geschossen, 

Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen

1. nur einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zulässigen 

Nutzungen zulässig sind,

2. einzelne oder mehrere der in dem Baugebiet allgemein zulässigen 

Nutzungen unzulässig sind oder alsAusnahme zugelassen werden können 

oder

3. alle oder einzelne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach den §§ 4 bis 9 

vorgesehen sind, nicht zulässig oder, sofern die allgemeine 

Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt, allgemein zulässig sind.

(8) Die Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 7 können sich auch auf Teile 

des Baugebiets beschränken.

Flexibilisierung der zulässigen Nutzung III

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(9) Wenn besondere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, kann im 

Bebauungsplan bei Anwendung der Absätze 5 bis 8 festgesetzt werden, 

dass nur bestimmte Arten der in den Baugebieten allgemein oder 

ausnahmsweise zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig oder 

nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können.

(10) Wären bei Festsetzung eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 9 in 

überwiegend bebauten Gebieten bestimmte vorhandene bauliche und 

sonstige Anlagen unzulässig, kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, 

dass Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen 

dieser Anlagen allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen 

werden können. Im Bebauungsplan können nähere Bestimmungen über die 

Zulässigkeit getroffen werden. Die allgemeine Zweckbestimmung des 

Baugebiets muss in seinen übrigen Teilen gewahrt bleiben. Die Sätze 1 bis 3 

gelten auch für die Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen.

Flexibilisierung der zulässigen Nutzung IV

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 12 Stellplätze und Garagen

§ 13 Gebäude und Räume für freie Berufe

§ 13a Ferienwohnungen

§ 14 Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

….

§ 16 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung

….

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019

Weitere Inhalte
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§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

baulicher und sonstiger Anlagen

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen 

sind im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang 

oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. 

Sie sind auch unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder 

Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im 

Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind, oder 

wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hat nach den städtebaulichen Zielen 

und Grundsätzen des § 1 Absatz 5 des Baugesetzbuchs zu erfolgen.

(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in den Baugebieten ist nicht allein nach 

den verfahrensrechtlichen Einordnungen des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen 

Verordnungen zu beurteilen.

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 17 Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes 

der baulichen Nutzung

(1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 

dürfen, auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl 

nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen nicht 

überschritten werden:

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(2) Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen Gründen 

überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände 

ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die 

sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-

und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige 

Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Dies gilt nicht für 

Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete.

§ 17 - Fortsetzung

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 18 Höhe baulicher Anlagen

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche

§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschossfläche

§ 21 Baumassenzahl, Baumasse

§ 21a Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

§ 22 Bauweise

§ 23 Überbaubare Grundstücksfläche

Fünfter Abschnitt: Überleitungs- und Schlussvorschriften

Weitere Inhalte - Fortsetzung

Quelle: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 

und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanZV)

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzesvom 4. Mai 

2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist; Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 

23.11.2019
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Weitere Planungsrecht schaffende Satzungen gem. BauGB

- "Innenbereichssatzung" (§ 34 Abs. 4 und 5)

(4) Die Gemeinde kann durch Satzung

1. die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen,

2. bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

festlegen, wenn die Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt 

sind,

3. einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des 

angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind.

Die Satzungen können miteinander verbunden werden.

(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 

und 3 ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird 

und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 

nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.
Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 34 Abs.4 Nr.1 und Nr.3

§ 34 Abs.4 Nr.1

§ 34 Abs.4 Nr.3
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(6) Die Gemeinde kann für bebaute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwiegend 

landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine Wohnbebauung von einigem Gewicht 

vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des 

Absatzes 2 nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im 

Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die 

Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Die Satzung kann auch 

auf Vorhaben erstreckt werden, die kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienen. In der 

Satzung können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen werden. Voraussetzung für 

die Aufstellung der Satzung ist, dass

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist,

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Bei Aufstellung der Satzung sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend 

anzuwenden. § 10 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Von der Satzung bleibt die 

Anwendung des Absatzes 4 unberührt.

Weitere Planungsrecht schaffende Satzungen gem. BauGB

- „Außenbereichssatzung" (§ 35 Abs. 6)

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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§ 34 Abs.4 Nr.2 (?) / §35 Abs.6 (?)
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Sonstige städtebauliche Satzungen

- Veränderungssperre gem. § 14 BauGB

(1) Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst, kann die Gemeinde zur 

Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre mit dem Inhalt 

beschließen, dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 

werden dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 

trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 

erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte 

begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 

ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im städtebaulichen 

Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 Absatz 1 besteht, sind die 

Vorschriften über die Veränderungssperre nicht anzuwenden.

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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Sonstige städtebauliche Satzungen

- Sanierungssatzung gem. § 142 BauGB

(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme 

durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förmlich 

festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich die 

Sanierung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne Grundstücke, die von der Sanierung nicht 

betroffen werden, können aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausgenommen werden.

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung, dass Flächen außerhalb des förmlich 

festgelegten Sanierungsgebiets

1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur räumlich zusammenhängenden Unterbringung von 

Bewohnern oder Betrieben aus dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder

2. für die durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen

in Anspruch genommen werden müssen (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), kann die Gemeinde 

geeignete Gebiete für diesen Zweck förmlich festlegen. Für die förmliche Festlegung und die sich 

aus ihr ergebenden Wirkungen sind die für förmlich festgelegte Sanierungsgebiete geltenden 

Vorschriften anzuwenden.

……

Weiteres: Besonderes Städtebaurecht (§§ 136 – 164 BauGB)

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren 

einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen 

Interesse liegen, werden nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet 

und durchgeführt.

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach Absatz 1 sollen 

Ortsteile und andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer 

besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

der Gemeinde oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des 

Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen 

einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt 

werden.

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch Beschluss 

förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn 

…….

Sonstige städtebauliche Satzungen

- Entwicklungssatzung gem. § 165 ff. BauGB

Quelle: "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)„; Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz; Download 23.11.2019
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(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige 

Satzung Gebiete bezeichnen, in denen

1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund 

seiner städtebaulichen Gestalt (Absatz 3),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Absatz 

4) oder

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5)

der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher 

Anlagen der Genehmigung bedürfen.

……..

Sonstige städtebauliche Satzungen

- Erhaltungssatzung gem. § 172 BauGB
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Sonstige Städtebauliche Gebote

§ 176 Baugebot

(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigentümer durch 

Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu bebauen oder

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den 

Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen.

(2) Das Baugebot kann außerhalb der in Absatz 1 bezeichneten Gebiete, aber innerhalb im 

Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet werden, um unbebaute oder geringfügig 

bebaute Grundstücke entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer 

baulichen Nutzung zuzuführen, insbesondere zur Schließung von Baulücken.

……

§ 177 Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot

(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffenheit Missstände 

oder Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder 

Instandsetzung möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung der Missstände durch ein 

Modernisierungsgebot und die Behebung der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot 

anordnen. Zur Beseitigung der Missstände und zur Behebung der Mängel ist der Eigentümer 

der baulichen Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch den die Modernisierung oder 

Instandsetzung angeordnet wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder zu behebenden 

Mängel zu bezeichnen und eine angemessene Frist für die Durchführung der erforderlichen 

Maßnahmen zu bestimmen.

……….
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§ 178 Pflanzgebot

Die Gemeinde kann den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, sein Grundstück 

innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend den nach § 9 

Absatz 1 Nummer 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans zu 

bepflanzen.

§ 179 Rückbau- und Entsiegelungsgebot

(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer verpflichten zu dulden, dass eine bauliche 

Anlage ganz oder teilweise beseitigt wird, wenn sie 

1. den Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht entspricht und ihnen nicht 

angepasst werden kann oder

2. Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Absatz 2 und 3 Satz 1 aufweist, 

die auch durch eine Modernisierung oder Instandsetzung nicht behoben 

werden können.

Sonstige Städtebauliche Gebote – Forts.
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